
Die Mitgliederversammlung 2019 hat beschlossen:  

 

Findungs- und Wahlkommission für die DGSF-Vorstandswahlen (FiWA) 

 

Vorbemerkung & Begründung 

Die Mitgliederversammlung hat 2016 die Einsetzung einer Wahlkommission beschlossen 

und die Mitglieder der Wahlkommission für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die Arbeit der 

Wahlkommission hat sich bewährt. Da der Schwerpunkt der Arbeit in der Unterstützung 

bei der Suche nach geeigneten Kandidat*innen liegt, sollte sie in Findungs- und Wahlkom-

mission (FiWa) umbenannt werden und als solche dauerhaft eingesetzt werden. 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

Die MV beschließt die dauerhafte Einsetzung einer 3-köpfigen Findungs- und Wahlkom-

mission für die Suche nach geeigneten Kandidat*innen für den DGSF-Vorstand. Interes-

sent*innen für die Findungs- und Wahlkommission können sich bei der DGSF-Geschäfts-

stelle melden und sich in der MV 2019 zur Wahl stellen. Die Kommissionsmitglieder wer-

den von der MV für die Dauer von 3 Jahren gewählt. 

Die Aufgabe der Findungskommission ist es, die Suche nach geeigneten Kandidat*innen 

für den DGSF-Vorstand zu unterstützen und für Interessent*innen als Ansprechpartnerin 

zur Vorbereitung oder Abwägung einer Kandidatur zur Verfügung zu stehen. Bei der Su-

che nach geeigneten Kandidat*innen werden Organe, Gremien, Ausschüsse und Fach- 

und Regionalgruppen der DGSF angeschrieben. Daneben erscheint ein Aufruf in der Mit-

gliedszeitschrift Kontext. Die Findungskommission nimmt mit allen Interessent*innen Kon-

takt auf und bietet ein Gespräch an. Sie kann auch von sich aus weitere Kolleg*innen an-

sprechen. 

Die Suche nach Kandidat*innen geschieht auf dem Hintergrund des 2017 erstellten Kriteri-

enkataloges. Dieser Katalog kann von der Findungs- und Wahlkommission bei Bedarf 

überarbeitet werden und wird dann in seiner neuen Version der MV vorgestellt. Unbenom-

men bleibt das Recht jedes Mitglieds, sich auch ohne Absprache mit der Findungskommis-

sion auf der MV zur Wahl zu stellen. 

Damit sich die Mitglieder rechtzeitig vor einer Vorstandswahl über die Kandidat*innen in-

formieren können, stellen diese sich mit einem Kurzporträt in DGSF-Intern vor. 

Auf der Mitgliederversammlung stellen sich alle Kandidat*innen noch einmal selbst vor, die 

Findungs- und Wahlkommission übernimmt die Wahlleitung bei der Durchführung der Vor-

standwahlen. 

 



Die Kommissionsmitglieder nehmen ihre Arbeit nach der MV auf. Sie treffen sich regelmä-

ßig vor/während der DGSF-Frühjahrstagung, im Herbst vor der jährlichen Mitgliederver-

sammlung und bei Bedarf. Die Findungs- und Wahlkommission berichtet jährlich in DGSF-

Intern über ihre Tätigkeit und gibt einen mündlichen Bericht auf der Mitgliederversamm-

lung.  

Die Findungs- und Wahlkommission kann den amtierenden Vorstand und/oder die Ge-

schäftsführung zurate ziehen. 


